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Datenschutzkontrollorgan; Wahl Amtsdauer 2015–2019 

 

Sehr geehrter Herr Kantonsratspräsident 

Sehr geehrte Damen und Herren Kantonsräte 

 

 

A. Ausgangslage und Erwägungen 

 

Mit dem Inkrafttreten des kantonalen Datenschutzgesetzes (kDSG, bGS 146.1) am 1. Januar 2002 wurde Dr. 

Urs Glaus gestützt auf Art. 26 kDSG vom Kantonsrat als Datenschutz-Kontrollorgan gewählt und in der Folge 

im Amt bestätigt.  

 

Gemäss Art. 65 Abs. 1 der Kantonsverfassung (KV, bGS 111.1) beträgt die Amtsdauer der kantonalen Behör-

den vier Jahre. Nach Abs. 2 erfolgen alle Wahlen für eine Amtsdauer oder für den Rest einer solchen. 

 

B. Antrag 

 

Die Justizkommission beantragt Ihnen, Dr. Urs Glaus als Datenschutzkontrollorgan für die Amtsdauer 2015 bis 

2019 im Amte zu bestätigen. 

 

 

Im Auftrag der Justizkommission 

 

sign. Jürg Wickart / 26.2.2015 

 

Jürg Wickart, Präsident 

 

Kopie an: - Dr. Urs Glaus 

An die Mitglieder des Kantonsrates 

 


